
STAATSMIN1STERIUM
DES INNERN

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
01095 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Kerstin Köditz, Fraktion DIE LINKE
Drs.-Nr.: 6/12949
Thema: Extrem rechte Kampfsport -Veranstaltung am 9. Juni 2018 in

Sachsen

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Unter der Bezeichnung ,TIWAZ — Kampf der freien Männer' werben
Anhänger der extremen Rechten für eine offenkundig rechtsextremis-
tisch ausgerichtete ,Kampfsportveranstaltung in Mitteldeutschland',
die am 9. Juni 2018 an einem nicht näher konkretisierten Ort in Sach-
sen stattfinden soll."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Fragestellerin verwendet in der Kleinen Anfrage den Begriff „extreme
Rechte". Für die Beantwortung wird insoweit auf die Vorbemerkung Num-
mer I. in der Antwort der Sächsischen Staatsregierung auf die Große Anfra-
ge Drs.-Nr. 5/4956 verwiesen.

Frage 1:
An welchem Ort im Freistaat Sachsen soll die bezeichnete Veranstal-
tung nach Kenntnis der Staatsregierung stattfinden?

Der Staatsregierung liegen Erkenntnisse vor, dass im Internet auf die
Durchführung einer Kampfsportveranstaltung im Raum Chemnitz hingewie-
sen wird.
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Frage 2:
Welchen Strukturen der extremen Rechten ist die Vorbereitung und Organisation
der bezeichneten Veranstaltung zuzurechnen?

Der Staatsregierung liegen Erkenntnisse vor, wonach Rechtsextremisten aus Chemnitz
in die Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung eingebunden sind.

Darüber hinaus liegen der Staatsregierung zu der Frage auch Erkenntnisse vor, deren
Mitteilung überwiegende Belange des Geheimschutzes (Art. 51 Abs. 2 Verfassung des
Freistaates Sachsen [SächsVerf]) entgegenstehen. Es handelt sich dabei um Informa-
tionen, die gemäß Nummer 8 in Verbindung mit der Nummer 3.3 der Verwaltungsvor-
schrift der Sächsischen Staatsregierung über die Behandlung von Verschlusssachen
vom 4. Januar 2008 (SächsABI. Sonderdruck Jg. 2008) als Verschlusssache eingestuft
wurden. Die Einstufung erfolgte zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Landes-
amtes für Verfassungsschutz (UV) Sachsen und zum Schutz nachrichtendienstlicher
Zugänge. Die Informationen sind durch nachrichtendienstliche Mittel (§ 5 Abs. 1 Gesetz
über den Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen [SächsVSG]) erlangt worden. Die
Weitergabe dieser Informationen würde die eingesetzten Methoden der Nachrichtenbe-
schaffung den im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zu beteiligenden Perso-
nen offenbaren oder Rückschlüsse auf die Art nachrichtendienstlicher Zugänge ermög-
lichen und somit die Arbeitsfähigkeit des LfV Sachsen gefährden. Im Falle des Einsat-
zes von Personen nach § 5 Abs. 1 SächsVSG stehen zudem Rechte Dritter im Sinne
von Art. 51 Abs. 2 SächsVerf entgegen. Diese Personen wären bei einer Mitteilung in
ihren Grundrechten auf Leben, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit der Person
gefährdet. Die Staatsregierung trifft eine Schutzpflicht gegenüber ihren nachrichten-
dienstlichen Quellen und sie hat insoweit jegliche Handlungen zu unterlassen, die zu
einer Enttarnung der Quelle führen können.

Darüber hinaus ist das Vertrauen in die Fähigkeit eines Nachrichtendienstes, die Identi-
tät seiner Quellen zu schützen, für seine Funktionsfähigkeit essenziell. Die Mitteilung
von Erkenntnissen im gewählten Verfahren, die Rückschlüsse auf nachrichtendienstli-
che Zugänge zulassen, würde sich nachhaltig negativ auf die Fähigkeit des LfV Sach-
sen auswirken, solche Zugänge zu gewinnen bzw. solche Kontakte fortzuführen.

Diese teils dauerhafte Beeinträchtigung von Rechtsgütern war mit dem Informationsin-
teresse der Abgeordneten abzuwägen. Die Abwägung ergab, dass dem Geheimschutz
und dem Schutz der Rechte Dritter Vorrang vor dem Informationsanspruch der Abge-
ordneten zukommt.

Die Sächsische Staatsregierung hat in die Abwägung einbezogen, ob andere Formen
der Informationsübermittlung möglich sind, die das Informationsinteresse des Parla-
ments unter Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen der Regierung befriedi-
gen. Mit Blick auf den im Rahmen der Beantwortung zu beteiligenden Personenkreis
kam die Staatsregierung zu dem Ergebnis, dass der erforderliche Geheimschutz sowie
der Schutz Dritter nur dann hinreichend gewährleistet werden kann, wenn die Informa-
tionsübermittlung unterbleibt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Parlamentarischen Kontrollkommission auf deren
Verlangen weitergehende Auskunft erteilt wird.
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Frage 3:
Ist im Hinblick auf die bezeichnete Veranstaltung eine Versammlung angezeigt
worden und falls ja: wann, gegenüber welcher Versammlungsbehörde, durch
wen, unter welchem Motto, für welchen Ort/Zeitraum und für wie viele Personen?

Im Hinblick auf die bezeichnete Veranstaltung sind bislang keine Versammlungen an-
gezeigt worden.

Frage 4:
Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um die sichere Durchführung
der bezeichneten Veranstaltung und die Sicherheit der Anwohner/innen sowie für
Dritte zu gewährleisten?

Der Polizeivollzugsdienst trifft im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben lageangepasst
erforderliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung.

Neej
i indlichen Grüßen

P(1 cti  L i i .t .

f. Dr. Rolancl.VV' öller
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